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SCHREIBEN VOM [LUZERNER RATSHERRN KASPAR] PFYFFER [AN DEN ZUGER
STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN]

"Bey diser gelegenheit hab 'ich nit wellen ermanglen dem H[ errn ] S[ chwagev]

etwas zu berichten , will ich vernomen , das der Herr auch ordiniert ist an die

Künfftige dagsatzung [ der IV kath . Orte - V ausg . LU - vom 8 . Januar 1655 in
1

Brunnen ] , Jn Welcher Man Sagt , Was von unser Stat [ Luzern ] halben Sol trac-
2

tiert werden . Jtem Sind Wir auch verstendiget , das der Sche [ l ] m [ Hptm . Mel¬

chior ] R ü t i m a n Jn den 4 . . . Orten [ V ausg . LU] Solle umenlauffen , der

aber ohne Zwiffel vill lug undt trug wird usbreiten Hach Seiner Natur undt

gewonheit.

Es nimbt M. G. H. [ Schultheiss und Rat Von Luzern ] doch wunder , das die 4 . . .

ort Solchen bösen buben Mögen Annemmen . Wir Sind ob Gott Will auch ein stand

So Wol das ein anderer . Undt Sind Wir nit Schuldig andern orten Rechnung zu

geben . Warten Hur das eine oder andres.

Thugen ich gedenken Wan Wir üch Jn uwerm stand Jn Solcher gestalt wolten Jn-

griffen wir Wurden kurtzen bescheid bekomen . Also Sol Jn Malefitzischen undt

in So Schweren Sachen ein undt das ander ort keinem kein intrag thun . Jst er

unschuldig gesin , warum hat er Sich nit gestelt . Wan Man die bund will bre¬

chen wegen Solchen gesellen ist unser Wesen woll ein Schlechtes thun mehr.

Man Sagt Sin Vatter [ Hans Rüttimann]  Sige ein Gwaltiger Man gesin.



Ja undt So gut er gesin , also ful ist Sin Sohn gesin , ein oapo der rehellion

nit allein Jn der Stat Sünder uff dem land.

Der H. S [ chwager ] Sige versichert das wir nit brechen werden was Wir gemacht.

Wellen es allen . . . orten . . . klagen , er hat uns gester aber gar ein Schonen

Süberen brieff geschriben . Was Wir versprochen gegen den Burgern undt Buren

[ = Untertanen ] wellen Wir halten . Undt die gegebne amnisti nit brechen . Es ist

von den Burgern Selbst Vor Räth undt Hundert begert worden , Welche Burger mit

den Buren geleistet , die Solle Man straffen . Also sage ich dem H. S[ chwager]

Jn vertrugen Man Mag her Schriben oder Schieben [ =schicken ] , Man Wird nix

thun , Wir Manglen Solcher bösen Voglen nit Jn der Stat . Thut er der Urthel

Platz , Wol gut , Wo nit So hat er ergers zu erwarten . Sag dises alles per ad-

viso undt Jm vertrugen dem Herrn.

Zum andern Wan der H. S[ chwager ] erst wüste die Schonen böslin So uwer Herr

[Ammann Peter ] Trinkl er [zur Zeit des Bauernkriegs 1653 ] in unsern or¬

ten ferübt , Wurde er Sich Verwundern Sines Wolhalten , ist also zu beduren,

das es zu Solchen Sachen kumbt Jn einer Eidtgnoschafft.

Jch hab verstanden die dagsatzung werde den 7 . dys Zu Brunnen Sin , verhoff

bis Sambstag oder Sontag uff das lengst Von H. [ franz . ] Ambfassadoren Jean

De l a Barde]  etwas zu haben.

Dis Wenige hab ich dem H. S . Jn Vertrugen Melden Wollen . So etwas vorfalt weist

er sich beser zu verhalten . ..

Were von Solcher rebellischer Sübstantz ein gantze Bibel zu schreiben undt

hat diser gsel ein gnedige Urthel bekommen . . . .

So der Rüttiman by dem H. gsin undt was er usgricht bite ich umb bericht . Sol

. . . dan von dem andern So ers begert gegen den H. S . auch beschegen . "

1 ) vgl . EA VI 1 , 238 (Nr . 135)
2 ) Am 14 . November 1654 war der im Bauernkrieg als Aufwiegler tätige Hptm.

Melchior Rüttimann von Luzern verurteilt worden . Luzern bat in der Folge
die IV kath . Orte um Auslieferung Rüttimanns , vgl . Liebenau/Bauernkrieg
III 162 - 163.

Original AH 65 , 81
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